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Mustervorlage:
Informationsschreiben an die Liegenschaftseigentümer/In



Eigentümer/in
Strasse
PLZ Ort



Ort, Datum


Liegenschaft [Adresse]
Zustandserfassung privater Abwasseranlagen (ZpA)


Sehr geehrte Damen und Herren

Sie erhalten dieses Schreiben im Auftrag der Gemeinde XX (falls Schreiben vom Ingenieur kommt). 
Das Abwasser Ihrer Liegenschaft fliesst durch die Hausanschlussleitung in die öffentliche Kanalisation. Die Hausanschlussleitung gilt als private Abwasseranlage. Dichte Abwasserleitungen schützen das Grundwasser vor Verschmutzung und verhindern, dass sauberes Grundwasser in die Kanalisation fliesst.
Die Gemeinde als Aufsichtsbehörde lässt den Zustand der Hauanschlussleitungen über das ganze Gemeindegebiet untersuchen. In der nächsten Untersuchungsperiode soll die Hausanschlussleitung Ihrer Liegenschaft überprüft werden. Dabei wird die Hausanschlussleitung gespült und mittels Kanalfernsehen inspiziert. Andere Gründe wie Zustandserfassung im Zuge einer Strassensanierung, Sanierung öffentliche Kanalisation etc. können hier aufgeführt werden.
Die Kosten für Kanalfernsehaufnahmen (inkl. allfälliger Kanalreinigungen) sowie die Erarbeitung eines Sanierungsvorschlags mit grober Kostenschätzung für Sie, werden von der Gemeinde übernommen.
Wir beschränken uns auf die Überprüfung der unter dem Boden liegenden, Abwasserleitungen. Dies erfolgt über den öffentlichen Hauptkanal oder vom Einsteigschacht der Liegenschaft her. Wir bitten Sie deshalb, die Schächte auf Ihrem Grundstück zugänglich zu halten. Ein Betreten ihres Grundstücks ist unerlässlich.
Die Gemeinde XX hat die Firma XXX, mit der Zustandserfassung beauftragt. Die Mitarbeiter der Firma XXX müssen für die Arbeiten an der privaten Liegenschaftsentwässerung Ihr Grundstück/Liegenschaft betreten und die Arbeiten von den bestehenden Schachtbauwerken oder Fallsträngen aus durchführen.
Ein detaillierter Terminplan kann nicht erstellt werden. Der Unternehmer organisiert sich gleich vor Ort und nimmt dabei gerne Ihre Informationen zu An- oder Abwesenheiten persönlich entgegen. Ihre Anwesenheit ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Kurzfristig können Fahrzeuge der ausführenden Firma den Zugang zu Ihrer Liegenschaft behindern. Alle Beteiligten sind bemüht, die Behinderungen so gering als möglich zu halten.
Die Inspektion Ihrer privaten Abwasserleitungen ist im Zeitraum vom [Datum] bis [Datum] (KW X-X) geplant.
Zur Vervollständigung des Werkkatasters wird mit der Aufnahme auch die Lage des Hausanschlusses aufgenommen und im Geografischen Informationssystem (GIS) der Gemeinde erfasst. Zudem soll festgehalten werden, ob das Niederschlagswasser Ihrer Liegenschaft allenfalls über eine Anlage versickert oder in ein Oberflächengewässer eingeleitet wird.
Werden Schäden an der Hausanschlussleitung festgestellt, erhalten Sie einen Sanierungsvorschlag inkl. einer groben Kostenschätzung. Die Kosten einer allfälligen Sanierung gehen zu Lasten des Eigentümers.
Wo die Kanäle keine Mängel aufweisen, wird Ihnen eine Situation mit der Zustandsbeurteilung zugestellt. Die erstellten Kanalfernsehaufnahmen können wir Ihnen auf Verlangen abgeben.
Liegen Ihnen Kanalfernsehaufnahmen Ihres Hausanschlusses vor, welche in den letzten 10 Jahren erstellt wurden, bitten wir Sie uns diese bis am [Fristdatum angeben] möglichst komplett (Protokoll inkl. DVD oder Memory-Stick) zukommen zu lassen. Die Daten werden geprüft, kopiert und Ihnen umgehend retourniert.
Würde die betroffene Liegenschaft zwischenzeitlich veräussert, bitten wir Sie, diesen Sachverhalt der nachfolgenden Eigentümer/In weiter zu melden.

Optional: Hinweis auf Infoveranstaltung oder Link auf VSA-Film (Grundstücksentwässerung, Informationsfilm – Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute)  etc.
Als Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung: 
· Unternehmer XXX inkl. Ansprechpartner, Telefon und Mail
· Ingenieurbüro XXX inkl. Ansprechpartner, Telefon und Mail 
· Gemeindeverwaltung XX, Ansprechpartner, Telefon und Mail

Nach Abschluss der Arbeiten der Firma XXX, sollten Sie bei allen Abläufen (WC/Dusche usw.) Wasser ablassen, um die Siphons (Geruchsverschluss) neu aufzufüllen.
Bitte informieren Sie Ihre Mieter über die bevorstehenden Arbeiten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse




· Informationsbroschüre
· Anmeldung für Informationsveranstaltung

Rechtliche Grundlage
Eine grundsätzliche Verpflichtung, die Abwasseranlagen sachgemäss zu erstellen, zu betreiben, zu warten und zu unterhalten, findet sich in Art. 6 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG vom 24. Januar 1991) und in Art. 13 Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung (GSchV vom 28. Oktober 1998).
Gemäss Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA vom 4. März 2009) § 95 sind die verantwortlichen Träger der Siedlungswasserwirtschaft die Gemeinden. Sie bewilligen die privaten Abwasseranlagen und sind gemäss § 83 GWBA für den Vollzug verantwortlich. Gemäss § 103 des Planungs- und Baugesetzes (PBG vom 3. Dezember 1978) [und Paragraph XY des kommunalen Abwasserreglements / Baureglements] sind die privaten Abwasseranlagen nach den Weisungen der Baubehörde zu unterhalten.
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